


Die TMA Deutschland spricht sich dafür aus, dass der 
Gesetzgeber - im Einklang mit der Entscheidung des 
OLG Stuttgart aus 2024 - klarstellen sollte, dass die 
Geschäftsleitung bei der GmbH, der Aktiengesellschaft 
und den kapitalistischen Personengesellschaften eigen­
verantwortlich ohne Einholung eines zustimmenden 
Gesellschafterbeschlusses ein StaRUG-Verfahren ein­
leiten kann, wenn dies die einzige hinreichend erfolg­
versprechende Alternative zu einem Insolvenzverfah­
ren ist. 

DROHENDE ZAHLUNGSUNFÄHIGKEIT: 
KEINE BESCHEINIGUNG DURCH 

GUTACHTER 

Die TMA Deutschland lehnt die Forderung ab, dass für 
die Einleitung eines Restrukturierungsverfahrens eine 
Bescheinigung einer sachverständigen Person über die 
drohende Zahlungsunfähigkeit vorliegen müsse. Es ist 
ausreichend, der Anzeige eine schlüssige Liquiditäts­
planung beizufügen. Die bestehende Regelung, wo­
nach das Restrukturierungsgericht die Planbestätigung 
versagt, wenn keine drohende Zahlungsunfähigkeit 
vorliegt, ist als Missbrauchskontrolle ausreichend. 

SHIFT OF FIDUCIARY DUTIES 
KEINE INSOLVENZANTRAGSPFLICHT 

BEI ÜBERSCHULDUNG 

Die TMA Deutschland spricht sich erneut für einen (gra­
duellen) Shift of Fiduciary Duties und die Abschaffung 
der Überschuldung als Pflichtinsolvenzantragsgrund 
aus. 

Nach deutschem Recht ist ein Insolvenzverfahren im 
Regelfall schon dann einzuleiten, wenn eine Durchfi­
nanzierung für zwölf Monate nicht mehr sichergestellt 
werden kann. Im internationalen Vergleich ist dies ver­
früht. 

Im Sinne der Stärkung des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland wäre es konsequent, eine Insolvenzan­
tragspflicht bei Überschuldung durch einen graduellen 
Shift of Fiduciary Duties abzulösen: Einerseits sind ab 
dem Eintritt der drohenden Zahlungsunfähigkeit (in der 
Regel 24-Monats-Prognose) die Gläubigerinteressen 
miteinzubeziehen und andererseits sind ab dem Zeit­
punkt, zu dem die 12-Monats-Prognose keine Durchfi­
nanzierung mehr aufzeigt, ausschließlich die Gläubige­
rinteressen wahrzunehmen. 

Eine Missachtung sollte durch eine Innenhaftung der 
Geschäftsleitung gegenüber dem Unternehmen sankti­
oniert werden. Die bestehende zivilrechtliche Haftung 
dient so weiterhin als Druckmittel zur Krisenfrüherken­
nung; sie verlagert im Zeitpunkt der Überschuldung die 
Entscheidungskompetenz auf die Geschäftsleiter. Einer 
Insolvenzantragspflicht und flankierender Zahlungsver­
bote sowie gar Strafbarkeitsdrohungen bedarf es bei 
einer Überschuldung nicht. 

STARUG 

STABILISIERUNGSANORDNUNG: 
AUSSCHLUSS DER 

INSOLVENZRECHTLICHEN FÄLLIGKEIT 

Die TMA Deutschland befürwortet eine Ausweitung der 
Stabilisierungsanordnung um einen „Fälligkeitsschutz". 

Die Stabilisierungsanordnung(§ 49 Abs. 1 StaRUG) bie­
tet dem Schuldner auf Antrag Verwertungs- und Voll­
streckungsschutz während des Restrukturierungsver­
fahrens und verschafft ihm so einen zeitlichen Puffer, 
um den Restrukturierungsplan entwickeln und umset­
zen zu können. Der Verwertungs- und Vollstreckungs­
schutz bewirkt nach allgemeiner Auffassung jedoch 
keine Stundung der betroffenen Forderungen. Damit 
können Gläubiger durch die Fälligstellung von Ver­
bindlichkeiten jederzeit die Zahlungsunfähigkeit des 
Schuldners verursachen, mit all ihren Konsequenzen (z. 
B. Kündigungen, Lieferstopps oder Vorkasseforderun­
gen). 

Die TMA Deutschland regt an, die Stabilisierungsanord­
nung gläubigerschonend so auszugestalten, dass die 
betroffenen Forderungen zwar zivilrechtlich weiter als 
fällig, insolvenzrechtlich aber als „nicht ernsthaft einge­
fordert" gelten (§ 17 Abs. 2 5. 1 lnsü). Die zivilrechtliche 
Rechtsposition der Gläubiger bliebe unberührt. Der ver­
fahrensgefährdende Eintritt der Zahlungsunfähigkeit 
des Schuldners würde aber verhindert. Das Fälligkeits­
moratorium würde weiterhin nicht automatisch wirk­
sam, sondern stünde unter dem Vorbehalt der Prüfung 
und Anordnung des Restrukturierungsgerichts, um das 
Missbrauchspotenzial zu reduzieren. 

BEZUGSRECHTSAUSSCHLUSS: 
KEINE EINSCHRÄNKUNGEN DES 

INSTRUMENTS 

Die TMA Deutschland lehnt Vorschläge zur Einschrän­
kung oder Beschränkung des Bezugsrechtsausschlus­
ses im StaRUG ab. 

Die Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts für 
Bestandsaktionäre ist durch einige öffentlichkeitswirk­
same Restrukturierungen (z. B. LEONI, VARTA) in den 
Fokus der rechtspolitischen Diskussion geraten. Sie ist 
dessen unbenommen ein wesentliches Sanierungsin­
strument. Denn das StaRUG ist für schuldnerische Un­
ternehmen insbesondere auch dadurch attraktiv, dass 
mithilfe des Restrukturierungsplans gesellschaftsrecht­
liche Maßnahmen umgesetzt werden können, für die 
jenseits eines Restrukturierungs- oder Insolvenzverfah­
rens die erforderliche Mehrheit fehlen würde. 

Die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses ist durch 
das Rechtsschutzsystem des StaRUG sowie geltende 
gesellschaftsrechtliche und insolvenzrechtliche Wer­
tungen ausreichend abgesichert. Das in der Diskussion 
vorgeschlagene „Mindestbezugsrecht" der Altanteils-
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